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1. Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in Verbindung mit 
§§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) für das Vorhaben des 3-gleisigen 
Ausbaus der Strecke ABS 46/2 „Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen“ Planfest-
stellungsabschnitt 3.2 Rees 
Anhörungsverfahren / 1. Deckblatt 

Die DB Netz AG hat für das o. a. Bauvorhaben die Planfeststellung gemäß §§ 18 ff. Allgemeines 

Eisenbahngesetz (AEG) i. V. mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) beim 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Außenstelle Essen, als Planfeststellungsbehörde beantragt.  

http://www.stadt-rees.de/
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Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 

§ 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung des Gesetzes, die vor dem 

16.05.2017 galt (UVPG a.F.). 

Der Planfeststellungsabschnitt ist 7,746 km (km 45,500 – km 53,246) lang. Er liegt vollständig im 

Gebiet der Stadt Rees im Kreis Kleve. Neben den Ortschaften Empel (km 48,7) und Millingen (50,4), 

die direkt aneinandergrenzen, werden ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen durchfah-

ren. 

Im gesamten Abschnitt wird parallel zu den bestehenden Gleisen ein zusätzliches Streckengleis her-

gestellt. Dieses Streckengleis liegt am Abschnittsanfang bahnlinks und wird wegen der Aspeler Land-

wehr zwischen km 46,3 und km 46,7 nach bahnrechts verzogen. Im Bereich der Ortslagen Empel 

und Millingen werden wegen verschiedener Zwangspunkte und der Anlage eines Überholungsgleises 

nahezu durchgehend alle drei Streckengleise sowie das Überholungsgleis neu errichtet. 

Der Plan hat in der Zeit vom 07.10.2013 bis zum 06.11.2013 zur allgemeinen Einsichtnahme ausge-

legen. In der Zeit der Offenlage sowie der sich weiterhin anschließenden Einwendungsfrist wurden 

Einwendungen erhoben.  

Am 24. und 25.10.2016 wurden die Stellungnahmen und Einwendungen im Bürgerhaus in Rees er-

örtert.  

 

Aufgrund der eingetretenen Planänderungen wurde nun ein 1. Deckblatt erstellt.  

Folgende wesentliche Änderungen sind im 1. Deckblattverfahren enthalten: 

- Änderungen der Rampen und der lichten Weiten der Eisenbahnüberführungen Reeser Straße 

und Anholter Straße,  

- Änderungen des Notfall- und Streckensicherheitskonzepts, 

- Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wurde als Anlage 21 hinzugefügt. 

Ferner beinhaltet das 1. Deckblatt geringfügige Änderungen an der technischen Planung sowie die 

planerische Umsetzung der genannten Änderungen in der Umwelt- und Grunderwerbsplanung. 

 

Die Vorhabenträgerin hat unter anderem die nachfolgend aufgeführten Unterlagen nach § 6 UVPG 

a. F. geändert bzw. erstellt, die Bestandteil der Antragsunterlagen sind: 

 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Erläuterungsbericht (Anlage 

2) 

DB Engineering & Consulting 

GmbH, Region West 

31.03.2020 

Erläuterungsbericht LBP (An-

lage 10.1) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Anhänge zum Erläuterungs-

bericht LBP (Anlage 10.2)  

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Bestands- und Konfliktplan 

LBP (Anlage 10.3) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Maßnahmenpläne trassen-

nah (Anlage 10.4) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 
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Maßnahmenpläne trassen-

fern (Anlage 10.5) 

Büro Drecker  31.03.2020 

Artenschutzbeitrag zum LBP 

Erläuterungsbericht (Anlage 

10.6) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Artenschutzbeitrag Anhang 

zum Erläuterungsbericht (An-

lage 10.7) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Artenschutzbeitrag Planun-

terlagen (Anlage 10.8) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Grundlagen der Umweltpla-

nung, Allgemeiner Teil, Erläu-

terungsbericht (Anlage 12.1) 

Büro Drecker  31.03.2020 

Grundlagen der Umweltpla-

nung, Spezieller Teil, Erläute-

rungsbericht (Anlage 12.2) 

Büro Drecker  31.03.2020 

Grundlagen der Umweltpla-

nung, Spezieller Teil, An-

hänge zum Erläuterungsbe-

richt (Anlage 12.3) 

Büro Drecker  31.03.2020 

Grundlagen der Umweltpla-

nung, Spezieller Teil, Planun-

terlagen (Anlage 12.5) 

Büro Drecker  31.03.2020 

Umweltverträglichkeitsstudie, 

Raumwiderstände und Vari-

anten, Erläuterungsbericht 

(Anlage 12.11) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Umweltverträglichkeitsstudie, 

Auswirkungsprognose (An-

lage 12.15) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Umweltverträglichkeitsstudie, 

Allgemeinverständliche Zu-

sammenfassung (Anlage 

12.20) 

Büro Drecker und mellon Ge-

sellschaft für nachhaltige Inf-

rastruktur 

31.03.2020 

Erläuterungsbericht Schall 

(Anlage 13.1) 

Obermeyer Planen + Beraten 

GmbH 

31.03.2020 

Detaillagepläne Schall (An-

lage 13.3) 

Obermeyer Planen + Beraten 

GmbH 

31.03.2020 

Verbleibende Betroffenheiten 

mit aktivem Schallschutz (An-

lage 13.4) 

Obermeyer Planen + Beraten 

GmbH 

31.03.2020 

Ergebnistabelle Schall (An-

lage 13.5) 

Obermeyer Planen + Beraten 

GmbH 

31.03.2020 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Gebiet DE-4104-302 (Anlage 

16.1) 

Büro Drecker 31.03.2020 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Gebiet DE-4104-301 (Anlage 

16.3) 

Büro Drecker 31.03.2020 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Gebiet DE-4203-401 (Anlage 

16.5) 

Büro Drecker 31.03.2020 

Notfall- und Streckensicher-

heit (Anlage 20) 

DB Netz AG, Großprojekte 

West, Duisburg 

31.03.2020 

Wasserrechtlicher Fachbei-

trag (Anlage 21) 

AFRY Deutschland GmbH 31.03.2023 

 
Aufgrund der dadurch ggf. geänderten Betroffenheiten kommt das 1. Deckblatt nun zur Offenlage.  

Die Planunterlagen inklusive der entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltbelange 

(Zeichnungen u. Erläuterungen) liegen in der Zeit  

 

vom 01.09.2023 bis einschließlich 02.10.2023 

 

im Stadtarchiv Rees 

Hermann-Terlinden-Weg 1 

46459 Rees  

 

während der allgemeinen Dienststunden 

 

Montag bis Freitag 

von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag bis Donnerstag  

von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

nach Terminvereinbarung zur Einsichtnahme aus. Terminabsprachen können unter der Telefonnum-

mer 02851-51480 (Frau Oostendorp) oder per Email (tina.oostendorp@stadtarchiv-rees.de) verein-

bart werden.  

Die Unterlagen sind darüber hinaus für die Dauer der Offenlage auch im Internet auf der Internetseite 

der Stadt Rees unter  

https://www.stadt-rees.de/bauen-wirtschaft/aktuelle-beteiligungen 

und der Bezirksregierung Düsseldorf unter 

http://url.nrw/offenlage 

sowie der DB Netz AG 

https://evit-net.de/1528_ABS_46-2_PFA_3-2_2DB/   

einsehbar. 

https://www.stadt-rees.de/bauen-wirtschaft/aktuelle-beteiligungen
http://url.nrw/offenlage
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevit-net.de%2F1528_ABS_46-2_PFA_3-2_2DB%2F&data=04%7C01%7CNoreen.Ludwig%40deutschebahn.com%7Cedfe56ba4a7b4b841e4d08d9b9717b4c%7Ca1a72d9c49e64f6d9af65aafa1183bfd%7C0%7C0%7C637744719315891046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CYtvWLPaJtLuZunhTrrr9%2BHUzE3whCm3VF30hAE07b0%3D&reserved=0
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Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 20 Abs. 2 S. 2 

UVPG i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG NRW). 

 

1. Jeder, dessen Belange durch die im Deckblatt dargestellten Änderungen und Ergänzungen erst-

mals oder stärker als bisher berührt werden, kann ab Beginn der Offenlage  

(das ist der 01.09.2023) bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist  

bis einschließlich 16.10.2023, Einwendungen erheben. Diese sind zu richten an die  

Stadt Rees, Markt 1, 46459 Rees oder die  

Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf (Anhörungsbehörde)  

schriftlich (bitte Aktenzeichen des Verfahrens angeben) oder zur Niederschrift bei der Bezirksre-

gierung Düsseldorf im Dienstgebäude „Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf“. Darauf, dass eine 

nicht durch eine elektronische Signatur abgesicherte E-Mail nicht der erforderlichen Schriftform für 

Einwendungen oder Äußerungen genügt, wird hingewiesen. Die Einwendung muss den geltend 

gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Gleiches gilt, soweit 

zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen zu besorgen sind. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen die nicht 

auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG,). 

Anderweitige, nicht die im 1. Deckblatt dargelegten Änderungen betreffende Einwendun-

gen, auch grundsätzlich gegen die Maßnahme gerichtete Einwendungen, sind ausge-

schlossen. 

Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen, die nicht auf besonderen privatrechtli-

chen Titel beruhen, sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 

und 6 VwVfG). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnah-

men, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf dieses Verwaltungs-

verfahren. 

 

Die im Verfahren bisher fristgerecht erhobenen Einwendungen bleiben unangetastet und 
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokumentes mit qualifizierter 

elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf erhoben 

werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. Die Einwendung kann auch durch 

De-Mail in der Sendervariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz er-

hoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd-nrw.de-mail.de. 

Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), gilt für 

das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit sei-

nem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann nur 

eine (einzelne) natürliche Person sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG). 

Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 

Unterschrift versehenen Seite enthalten oder deren Vertreter nicht eine natürliche Person ist, kön-

nen unberücksichtigt bleiben. Hierüber entscheidet die zuständige Behörde nach pflicht-

gemäßem Ermessen. Ferner werden gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, 

als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 

Abs. 2 VwVfG). 

mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
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2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 

Abs. 4 S. 5 VwVfG von der Auslegung der Planunterlagen, soweit § 67 Landesnaturschutzge-

setz (LNatSchG) nicht einschlägig ist. 

 

3. Die Anhörungsbehörde kann im Regelfall von der Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 VwVfG 

und des § 9 Abs. 1 Satz 3 UVPG a. F. absehen (§ 18a Nr. 2 AEG). 

Ist in Verfahren nach den in § 1 PlanSiG (hier Ziffer 19) genannten Gesetzen die Durchführung 
eines Erörterungstermins oder einer mündlichen Verhandlung in das Ermessen der Behörde ge-
stellt, können bei der Ermessensentscheidung auch geltende Beschränkungen aufgrund der CO-
VID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbreitung des Virus berücksichtigt werden (§ 5 
Abs. 1 PlanSiG). Ist in Verfahren nach den in § 1 genannten Gesetzen (hier Ziffer 19) die Durch-
führung eines Erörterungstermins oder einer mündlichen Verhandlung angeordnet, auf die nach 
den dafür geltenden Vorschriften nicht verzichtet werden kann, genügt eine Online-Konsultation 
nach Absatz 4 (§ 5 Abs. 2 PlanSiG).  
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden 
diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bei gleichförmigen Einwendungen der 
Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können die Benachrichtigungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 VwVfG). 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 

schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Er-

örterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten werden nicht erstattet. 

 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-

scheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädi-

gungsverfahren behandelt. 

 

6. Die Anhörungsbehörde leitet ihre Stellungnahme zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens dem 

Eisenbahn-Bundesamt als Planfeststellungsbehörde zu. Über die Einwendungen und Stellung-

nahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt im 

Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-

schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind 

(§ 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG). 

 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Ge-

legenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwVfG) tritt die Veränderungssperre 

nach § 19 AEG auf den vom Plan in Anspruch genommenen Grundstücken in Kraft. Darüber hin-

aus steht ab diesem Zeitpunkt der Trägerin des Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 

betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 
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8. Es wird darauf hingewiesen,  

- dass die für das Anhörungsverfahren zuständige Behörde (Anhörungsbehörde) die Bezirks-

regierung Düsseldorf und die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zu-

ständige Behörde (Planfeststellungsbehörde) das EBA ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wer-

den wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a. F. notwendigen Angaben 

enthalten und  

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlich-

keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG a. F. ist, soweit § 67 

LNatSchG nicht einschlägig ist. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum Zwecke der Durch-

führung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und gespeichert.  

Neben der Vorhabenträgerin erhält auch das Eisenbahn-Bundesamt die Daten zur endgültigen Be-

schlussfassung. 

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e. Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 3 Abs. 1 DSG 

NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG. 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren finden Sie auf 

der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. 

Dort finden Sie auch weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Rechten als 

betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert werden. 

 

Rees, den 02.08.2023 

 

Sebastian Hense 

Bürgermeister  

 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Bäderbetriebes der Stadt Rees: 
Jahresabschluss zum 31.12.2022 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Bäderbetrieb der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am 21.06.2023 fest-
gestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag von 178.717,22 € aus der Allge-
meinen Rücklagen zu entnehmen ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2022 hat der Ausschuss der städtischen 
Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, 
Krefeld, bedient.  

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html
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Diese hat mit Datum vom 11. Mai 2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Bäderbetrieb der Stadt Rees: 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt 
Rees - bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Rees für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2022 so-
wie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage des Betriebes. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
  
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Be-
langen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
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ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
-  falscher Darstellung im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und 
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Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Betriebes abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von Ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“  
 
Schlussbemerkung 
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Bäderbetriebes der Stadt 
Rees zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 erstatten wir in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstel-
lung von Prüfungsberichten (IDW PS 450). 
 
Der von uns mit Datum vom 11. Mai 2023 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist unten 
zu entnehmen. 
 
Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vor-
herigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des 
Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Überset-
zung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser 
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Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen. 
 
Krefeld, den 11. Mai 2023 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 

  (Siegel) 
ppa. Lichy-Kresken  Abts 
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

 
                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.08.2023 im Amtsblatt 14/2023 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss 2022 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Melaten-
weg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Rees, den 02.08.2023                
 
Stadt Rees - Bäderbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 

 

3. Öffentliche Bekanntmachung des Bauhofbetriebes der Stadt Rees: 
Jahresabschluss zum 30.09.2022 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Bauhofbetrieb der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2021/22 in seiner Sitzung am 21.06.2023 
festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Jahresüberschuss von 36.292,01 € auf neue 
Rechnung vorzutragen ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30. September 2022 hat der Ausschuss der städ-
tischen Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 4. März 2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Bauhofbetrieb der Stadt Rees: 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhofbetrieb der Stadt 
Rees - bestehend aus Bilanz zum 30. September 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhofbetrieb der Stadt Rees für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Betriebes zum 30. September 2022 so-
wie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 
2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage des Betriebes. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
  
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Be-
langen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
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und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
-  falscher Darstellung im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Betriebes abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
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aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von Ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“  
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Bauhofbetriebes der Stadt 
Rees zum 30. September 2022 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 1. Oktober 2021 bis 30. 
September 2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450). 
 
Der von uns mit Datum vom 4. März 2023 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist unten 
zu entnehmen. 
 
Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vor-
herigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des 
Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Überset-
zung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser 
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen. 
 
Krefeld, den 4. März 2023 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 

  (Siegel) 
Abts 

Wirtschaftsprüfer 
 
                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.08.2023 im Amtsblatt 14/2023 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss zum 30. September 2022 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke 
Rees GmbH, Melatenweg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Rees, den 02.08.2023                
 
Stadt Rees - Bauhofbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
 

4. Öffentliche Bekanntmachung des Wasserversorgungsbetriebes Rees: 
Jahresabschluss zum 31.12.2022 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversor-
gungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am 21.06.2023 festgestellt. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, dass der Jahresgewinn von 14.834,10 € auf neue Rechnung vorzutragen 
ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2022 hat der Ausschuss der städ-
tischen Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 04. Mai 2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Wasserversorgungsbetrieb Rees: 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
„Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes der Stadt Rees Wasserversorgungsbetrieb 
Rees - bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebes Wasserversorgungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 
2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage des Betriebes. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
  
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Be-
langen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
-  falscher Darstellung im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebes abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von Ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
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Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“  
 
Schlussbemerkung 
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes der Stadt 
Rees Wasserversorgungsbetrieb Rees zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts für das Wirt-
schaftsjahr 2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450). 
 
Der von uns mit Datum vom 04. Mai 2023 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist unten 
zu entnehmen. 
 
Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vor-
herigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des 
Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Überset-
zung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser 
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen. 
 
 
Krefeld, den 04. Mai 2023 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
  (Siegel) 
         ppa. Lichy-Kresken 

Wirtschaftsprüferin 
 
                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.08.2023 im Amtsblatt 14/2023 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss 2022 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Melaten-
weg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Rees, den 02.08.2023                
 
Stadt Rees - Wasserversorgungsbetrieb Rees 
Der Bürgermeister 
 

 

 

 
 


